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RS OGH 1924/9/3 2Ob562/24
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.09.1924

Norm

JN §49 Abs2 Z5

Rechtssatz

Die Klage auf Rechnungslegung aus einem Vertrage, mit dem Geschäftsräume gegen einen Anteil am Jahresumsatz zur

Benutzung überlassen werden, gehört vor das Bezirksgericht der gelegenen Sache.

Entscheidungstexte

2 Ob 562/24
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